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Zahlen sprechen Müssen die Gehörlosen befreit werden?
1. Die Rechnung des Bundes für 1977

schloss mit einem Rückschlag von 1,5
Milliarden Franken ab.

2. Die SBB schlössen 1977 mit einem
Rückschlag von 688 Millionen Franken ab.
Es wurden 205,5 Millionen Personen
befördert.

3. Im Jahre 1977 wurden 234 201 Personenautos

neu in den Verkehr gebracht. Im
Vorjahr waren es 203 834. 15 083 Motorräder

und Roller kamen neu in den
Verkehr. Im Vorjahr waren es 8784.

4. Im vergangenen Jahr zählte die ganze

Bundesverwaltung (Zentralverwaltung
SBB und PTT) 124 774 Personen. Die PTT
haben die höchste Zahl von Angestellten.
Es sind 49 569. Dabei sind auch die Leute,
die uns alle 14 Tage die GZ ins Haus bringen.

5. Eben wurde am Radio einer Frau
gratuliert. Sie ist 102 Jahre alt. Der bisher
älteste Mensch lebte, und dies nach sicheren

Angaben, 113 Jahre. Wie alt werden
zum Vergleich gewisse Tierarten? Die
Angaben wurden für das Höchstalter gegeben:

Stör (Fisch) 152 Jahre. Schildkröte
116 Jahre. Turteltaube 88 Jahre. Wal 87

Jahre. Kondor 72 Jähre. Elefant 70 Jahre.
Rabe 69 Jahre. Krokodil 62 Jahre. Orang-
Utan 54 Jahre.
6. Fünflinge wurden in einer Klinik in
Zürich geboren. Die Eltern wollten nicht,
dass grosses Aufsehen um die Geburt ihrer
Kinder gemacht werde. Sie haben recht.
Wir gratulieren ihnen herzlich.

Lange Haare — kurze Haare
Mit ganz kurz geschnittenem Haar rückte
ich damals in die Rekrutenschule ein. Das
war Vorschrift. Heute ist es nicht mehr
so. Die langhaarigen Jünglinge wollten
ihre schöne Haartracht nicht dem Militär
zum Opfer bringen. Man verstand das.
Heute heisst es: Das Haar darf nicht über
den Uniformkragen stehen. Was zu lang
ist, muss da weg! Oder stimmt das etwa
auch nicht mehr? Ich bin in Sachen Militär

nicht mehr auf der Höhe. Als Gefreiter

war ich überhaupt nicht sehr hoch.
Das muss ich aber bekennen: ich musste
mich wacker zusammennehmen, als es zum
letzten Mal hiess: Achtung steht, Abtreten!
Drei Soldaten der amerikanischen
Seestreitkräfte lassen sich ihre schöne
Haartracht fast glatt abrasieren. Ueber die
Mitte des Schädels, von der Stirne zum
Hinterkopf, Hessen sie einen Hahnenkamm
stehen. Man stelle sich das vor! Ich sehe
die Dienstkameraden und höre ihr
Gelächter. Für alle möglichen Spässe ist
man im Dienst immer dankbar und
empfänglich. Weniger Spass verstand aber ihr
Herr Oberst. Sie wurden scharf bestraft.
Da kommt mir eben ein eigenes Erlebnis
in den Sinn. Ich fuhr hinten auf einem be-
ladenen Militärwagen durch ein Dorf. Unser

Herr Oberst schaute dem Gefährt nach.
Hinten sah er den Soldaten. Seinen Wink
verstand ich, auch seinen Zuruf. Ich meldete

mich dem Herrn Oberst. Er: «Haben
Sie fünfzig Rappen im Sack?» — «Ja,
Herr Oberst.» — «Also, gehen Sie jetzt
zum Coiffeur und lassen Sie sich rasieren!»

— Zu Befehl, Herr Oberst, das
mache ich immer selbst!»

Die Osterpredigt von Pfr. Kolb in der
GZ vom 15. März mit dem Titel «Der
Weg zur Freiheit führt durch die Wüste»

hat viel Staub aufgewirbelt. Die
scharfe Antwort von Herbert Huber in
der darauffolgenden GZ vom 1. April
hat gezeigt, wie sehr viele Gehörlosenfachleute

betroffen worden sind. Diese
Gehörlosenfachleute und andere
hörende Mitarbeiter sind alle führende
Mitglieder in vielen Organisationen, die
den Gehörlosen helfen sollen. Diesen
vielen Organisationen wirft Pfr. Kolb
in seiner Predigt vor, nichts von den
«Rechten der Gehörlosen» wissen zu
wollen. Die Vorwürfe und die scharfe
Entgegnung stammen von Hörenden,
die ihre eigenen Vorstellungen über die
Freiheit der Gehörlosen haben. Es
interessiert sicher viele, wie wir Gehörlose

darüber denken.

Freiheit —- ein kostbarer Begriff

Wenn wir die ganze Predigt durchlesen,
müssen wir daraus sehen, dass wir
Gehörlose eigentlich gar nicht frei sind
und dass wir von den Hörenden
«bevormundet» werden. Das heisst, dass wir
eigentlich nicht selbständig durch das
Leben gehen können, ohne dass ein
Hörender uns auf die Finger schaut.

Herbert Huber wehrt sich stellvertretend

für die Organisationen in seinem
Artikel gegen die Vorwürfe, nichts von
den Rechten der Gehörlosen wissen zu
wollen. Er betont, dass die vielen
verschiedenen Organisationen das Beste
getan haben, die Gehörlosen zur
Selbständigkeit zu erziehen und auf ein
sinnvolles Leben vorzubereiten.

Es liegt also an uns Gehörlosen, selber
zu urteilen, ob wir eigentlich frei sind
oder nicht. Die Freiheit bedeutet uns
viel. Die Freiheit, in der wir leben, gibt
uns Gehörlosen das Gefühl, lebenswert
zu sein. Ohne Freiheit, aber auch bei
Missbrauch der Freiheit, fühlen wir uns
gar nicht wohl und finden das Leben
ohne Gehör viel schwerer.

Gehörlose sind nicht frei — ein Irrtum!

Pfarrer Kolb schreibt, dass wir nach
der Befreiimg der Neger, der Frau und
anderen auch noch die Befreiung der
Gehörlosen haben sollen. Amerika sei
uns 20 Jahre voraus! Haben wir eine
Befreiung nötig? Vor dem Gesetz besitzen

wir Gehörlose gleiche Rechte und
Pflichten wie die Hörenden. Das Gesetz
selber macht uns nicht zu Unfreien,
Benachteiligten. Wir haben die Freiheit,
unseren Beruf zu wählen und zu wechseln,

wenn es uns nicht mehr gefällt.
Wir haben die Freiheit, eine Familie zu
gründen. Wir haben die Freiheit, uns

gegen Unrecht zu wehren. Wir Gehörlose

haben die Freiheit, einen Verein
zu gründen und zu führen. Wir haben
sogar die Freiheit, über Hörende zu
schimpfen. Gerade diese Freiheit treiben

die Gehörlosen manchmal zu weit.
Es kommt vor, dass Hörende über
unsere Freiheit wachen und unsere
Freiheiten lenken, wie es in der Gesellschaft
sein sollte oder auch wie es ihnen am
besten und bequemsten passt. Wir
haben aber die Freiheit, zu erkennen, ob
das, was die Hörenden für uns Gehörlose

tun müssen, gut oder schlecht ist.

Sind Hörende Bösewichte?

Die Tragik der Osterpredigt von Pfarrer

Kolb, wo eigentlich Auferstehung
und Versöhnung sein sollte, ist für uns,
dass wir in anderen Hörenden
Bösewichte finden sollten, die von unseren
Rechten nichts wissen wollen und uns
bevormunden. Es werden der
Schweizerische Verband für das Gehörlosenwesen

und die Genossenschaft
Gehörlosenhilfe Zürich und «viele Organisationen»

genannt. Müssen wir Gehörlose
dort die Bösewichte finden, die uns
nicht selbständig werden lassen wollen?
Es könnte stimmen, dass es beim
Schweizerischen Verband für das
Gehörlosenwesen 20 Jahre gedauert hat,
bis Gehörlose in den Zentralvorstand
gewählt worden sind. Es ist aber eine
Tatsache, dass schon seit 1969 zwei
Gehörlose im Zentralvorstand sind. Seit
letztem Jahr sind es drei Gehörlose! Es
ist unnötig, die alte Geschichte, die
schon seit 9 Jahren nicht mehr gilt, wieder

aufzufrischen und dem heutigen
Verband vorzuwerfen. Damals bestanden

andere Verhältnisse. Der Schweizerische

Verband für das Gehörlosenwesen
hat verstanden, sich den neuen

Verhältnissen anzupassen.

Dass die Genossenschaft Gehörlosenhilfe

Zürich vor zwei Jahren abgelehnt
hat, Gehörlose als Genossenschafter
aufzunehmen und mitbestimmen zu
lassen, ist sehr zu bedauern. Der
Entscheid ist aber zu verstehen, weil eben
in Zürich vor zwei Jahren von bestimmten

Gehörlosen aus sehr scharfe und
auch unfaire Angriffe auf die Institutionen,

die von Hörenden geleitet werden,

erfolgt sind. Die ganz Extremen
verlangten, dass Gehörlose über den
Hörenden sein sollen, wenn es um
Gehörlosenarbeit geht. Dabei haben diese
Gehörlosen nicht berücksichtigt, ob Gehörlose

heute dazu reif wären. Es ist zu
verstehen, dass die Genossenschaft kein
Durcheinander wünscht. Es wäre unnötiger

Kräfteverschleiss. Es muss aber
betont werden, dass nicht alle Gehör-
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losen sich so radikal gebärden. Das müssen

die Genossenschafter sich hinter die
Ohren schreiben und dürfen das
niemals vergessen. Es wäre eine Ungerechtigkeit

den fähigen Gehörlosen gegenüber,

wenn man die Aufnahme verweigern

würde, nur weil einige sich wie
wild gebärden.

Partnerschaft — Voraussetzung
zur Freiheit

Wir Gehörlose haben alles Interesse
daran, dass man für uns das Beste tut.
Wir verlangen mit Recht die beste Schulung

und Erziehung, die für uns möglich

ist. Das setzt voraus, dass die
Gehörlosenfachleute immerwährend
bereit sind, sich an neue Verhältnisse
anzupassen und den Mut finden, Neues zu
wagen, ohne das Bewährte abwerfen zu
müssen. Wir Gehörlose haben Interesse
daran, mit allen Institutionen gut
zusammenzuarbeiten. Wir wollen frei sein
und selber entscheiden und urteilen,
wer sich für die Gehörlosen eignet und
wer sich nicht eignet. Wir wollen, dass

man uns nicht sagt, wer Gegner der
«Befreiungsbewegung» ist oder wer uns
bevormundet, wenn es solche überhaupt
gibt. Wir sehen in Pfarrer Kolb auch
nicht den revolutionären Oststaaten-
Terminologen, wie Herbert Huber
schreibt. Wir sind intelligent genug, uns
selber ein Urteil zu bilden.

Wie wichtig eine ehrliche Partnerschaft
ist, wo beide Partner unabhängig und
frei sein sollen, zeigt das folgende
Beispiel. Jemand sagt uns, andere Hörende
seien Gegner unserer Selbständigkeit
und wollten nichts von unseren Rechten

wissen. Wir glauben es ihm bloss
auf dieses Hörensagen, ohne zu prüfen,
ob es stimmt. Es kommt später heraus,
dass es nicht gestimmt hat. Es bleibt uns
dann nichts anderes mehr übrig, als selber

lange Gesichter zu machen. Dazwischen

haben wir viel über diese
vermeintlich unverschämten Hörenden ge-
schumpfen und viel Porzellan zerschlagen.

Zuletzt bleibt ein Scherbenhaufen
übrig mit viel Aerger und Verdruss.
Wer ist wohl schuld daran, dieser
Jemand oder wir Gehörlose? Dieser
Jemand ist schuld, wenn wir zum Urteil
nicht fähig sein können, sei es durch
ungenügende Schulbildung oder aus anderen

Gründen. Es ist nicht schön, uns
Gehörlose so zu verschaukeln.

Schuld wären auch wir, wenn wir zum
Urteil fähig wären. Wir Gehörlose wären

richtige Dummköpfe, alles kritiklos
aufzunehmen und über Hörende zu
schimpfen, ohne genau zu wissen, ob es
stimmt oder nicht. Wir wären gar nicht
frei. Wir wären selber Sklaven. Hier
Wäre eine Befreiung nötig.

Freiheit durch Klugheit, Vertrauen
und Vernunft

Es stimmt nachdenklich, dass Pfarrer
Kolb geschrieben hat, dass wir Gehörlose

uneinig und zerspalten sind, dass
wir Führer einsetzen und wieder
absetzen. (Es stimmt wohl nicht. Die meisten

Führer treten selber zurück.) In
letzter Zeit trifft es in Zürich zu. In
anderen Orten geht es entweder gut oder
man hört nicht viel, was los ist. Wir
Gehörlose müssen merken, dass Uneinigkeit

und Streit uns selber viel schadet.
Es ist unnötiger Kraftverschleiss und
hindert uns am Vorwärtskommen mit
unseren Anliegen. Wir haben unsere
Freiheit. Durch unsere Schulbildung
haben wir die Fähigkeit zum Denken
bekommen. Wir sind intelligent genug,
zu urteilen, was für uns gut ist. Nur
durch Klugheit führt der Weg zur Freiheit,

indem wir andere Meinungen auch
achten, indem wir die Gründe abwägen
und verstehen wollen.

Durch Vertrauen finden wir die Freiheit,

wenn wir in den Hörenden nicht
nur Bösewichte sehen, sondern sie als
Partner anerkennen, die für uns das
Beste wollen. Selbstverständlich ist
jeder Hörende verschieden und hat seine
Eigenschaften. Das können und müssen
wir berücksichtigen. Hörende sind auch
Menschen.

Durch Vernunft werden wir frei sein,
wenn wir merken, dass ungerechtes
Schimpfen und übermässiges Verlangen
mehr schadet als nützt. Wer etwas
kritisiert, soll vorher beweisen, dass er es
besser machen kann, nicht dass andere
es besser machen sollen. Das gilt für
uns Gehörlose genau wie für den
Hörenden.

Gehörlose selber Freiheit finden lassen

Erst wenn wir Gehörlose es selber tun,
selber organisieren und selber zu einem
erstrebenswerten Ziel hinarbeiten, sind
wir frei. Das fehlt leider an vielen
Orten. An manchen Orten schimpften
Gehörlose wie Rohrspatzen über die
Einmischung hörender Fachleute in die
Angelegenheit Gehörloser und versuchten
sie aus ihren Vereinen zu verbannen
und klagen gleichzeitig über mangelnde
Unterstützung durch die Institutionen!
Hier fehlt die Logik! Hier sind die
Gehörlosen wirklich nicht frei!

An anderen Orten tun Gehörlose nur
das Minimalste und sind froh, wenn
Hörende helfen, Schwung in den Verein
zu bringen. Hier schlafen die Gehörlosen

in ihrer Freiheit. Es sind Gedanken,
die wir Gehörlose haben.

Wir Gehörlose müssen aber den Weg
selber finden. Wir müssen die Initiative

selber ergreifen, die Freiheit, die wir
besitzen, auszunützen und beweisen,
dass wir zu Leistungen fähig sind, die
von vielen Hörenden heute noch als
unmöglich bezeichnet werden. Das ist der
Weg der Freiheit, den wir Gehörlose
begehen können und dürfen. Es ist aber
nicht der Weg zur Freiheit, denn die
Freiheit ist schon vorhanden. Sie muss
nur ausgenützt werden.

Dass Gehörlose dazu fähig sind, beweisen

einzelne schon heute mit dem
erfolgreichen Abschluss von hohen
Prüfungen (Technikum bei Hörenden u. a.).
Dass Vereine auch dazu fähig sind,
beweisen die Glarner mit ihrem
selbstverwalteten Berghaus Tristel und die
Bündner Gehörlosen mit ihrem Altersheim

Friedau in Zizers. Was dahinter
steckt, ist viel Fleiss, Ausdauer und
Klugheit. In den nächsten Jahren wird
sich bei den Gehörlosen sicher viel zu
regen beginnen.

Schluss

Damit wir Gehörlose die Freiheit gut
ausnützen können, ist die Schule
verpflichtet, optimale Voraussetzungen zu
schaffen. Es ist ein langwieriger,
mühsamer Prozess, der aber allen viel
Freude und Befriedigung geben kann,
wenn es gut gelungen ist. Uns Gehörlosen

darf in unserem nachschulischen

Leben aber nie etwas aufgedrängt
werden. Wir dürfen nie nach Gutdünken

anderer in eine Aufgabe hineingezwängt

werden, auch wenn die Aufgabe
gut wäre. Wir dürfen auch nicht
manipuliert werden, um eigene Freiheitsoder

andere Vorstellungen durchzusetzen.

Ein Zusammenbruch oder eine
Revolution wird dann sehr wahrscheinlich
sein.

Wir Gehörlose müssen die Freiheit selber

finden. Wir müssen die Freiheit selber

ausnützen. Eine Befreiung der
Gehörlosen ist darum nicht nötig.
Es ist sicher viel besser, dass man seine
Meinung oder Idee offen sagt, anstatt
anderen Fehler oder Negatives
anzuhängen. Aus einer ehrlich gemeinten
Idee können die positiven Seiten
herausgelesen und ausgewertet werden. So
kommt man eher vorwärts. Es ist zu
hoffen, dass hörende Fachleute in
Zukunft einander das Leben weniger
schwermachen werden und sich gemeinsam

voll für uns Gehörlose einsetzen.
Da können wir Gehörlose cms viel Mühe
ersparen.
Adolf Disterweg, deutscher Pädagoge
(1790 bis 1866), sagte einmal: «Die Freiheit

wird einem nicht angeboren, sie
wird einem nicht geschenkt, sie will
erarbeitet sein. Sie ist eine Folge des geistig

durchgebildeten Charakters!»

Felix Urech
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